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RS OGH 1983/1/26 3Ob539/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1983

Norm

ABGB §1393 Ba

KO §31 Abs1 Z2

Rechtssatz

Bei einer Zusage, künftig Abtretungen vorzunehmen, wobei jedoch schon mangels einer Individualisierung der künftig

abzutretenden Forderungen nicht von einem einheitlichen Rechtsgeschäft (Kreditvertrag - Sammelzessionen)

gesprochen werden kann, ist es nicht erforderlich, daß der Masseverwalter das Verp>ichtungsgeschäft in die

Anfechtung einbezieht.
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